
Zum Sperrabfall gehören: Nicht in den Sperrabfall dürfen:
         Alle sperrigen Abfälle aus dem 
Haushalt,

         Teile von Umbau- und
      Abbrucharbeiten

die wegen ihrer Größe nicht in die
         in Säcken u. Kartons verpackte 
      Kleinteile

Restabfalltonne passen oder als 
Wertstoffe

         Elektrogeräte

entsorgt werden können wie z.B. Betten,          Kraftfahrzeugteile, Altreifen
Matratzen, Polstermöbel, Teppiche,          Metallgegenstände
Schränke, Regale etc.          Markisen, Zäune, Geländer

         Sichtschutzzäune, Schilfrohrmatten
         Ölöfen, Ölradiatoren,
      Benzinrasenmäher 
Glasscheiben und Spiegel
  Schutt, Fliesen, Tontöpfe, 
     Holz (Außenbereich)

Bitte beachten ...
Maximale Abfuhrmenge 5 m³ (siehe Beispielfoto)

Die Sperrgüter dürfen nicht länger als 2 m und schwerer als 50 kg sein


